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Erhaltungsziele für das gesetzlich geschützte Gebiet von gemeinschaftlicher 
Bedeutung DE-2222-321 „Wetternsystem in der Kollmarer Marsch“  

 
1. Erhaltungsgegenstand 
 
Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie  
 
von besonderer Bedeutung: 

 
1145   Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) 
 
2. Erhaltungsziele  
 
2.1. Übergreifende Ziele 
Erhaltung von Teilen des Grabensystems der Kollmarer Marsch als Lebensraum des 
Schlammpeitzgers. 
 
2.2. Ziele für Arten von besonderer Bedeutung: 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Art. Hierzu sind 
insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
 
1145   Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) 
Erhaltung  

 stehender, verschlammter Gewässer wie z.B. Marschgräben, 

 barrierefreier Wanderstrecken zwischen verschiedenen Grabensystemen in der 
Marsch, 

 von größeren, zusammenhängenden Rückzugsgebieten, in denen die notwendige 
Gewässerunterhaltung räumlich und zeitlich versetzt durchgeführt wird, 

 eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen, 
heimischen und gesunden Fischbestandes in den Schlammpeitzger-Gewässern 
insbesondere ohne dem Gewässer nicht angepaßten Besatz, 

 bestehender Populationen. 
 
 


